
 

 

Metadaten

Strukturerhebungen im Bereich Baugewerbe 

 
Jährliche Erhebung im Ausbaugewerbe und  
bei Bauträgern 

 

EVAS: 44241 
 
Berichtsjahr: ab 2019 
 



 

Impressum 
 
Metadaten 
Strukturerhebungen im Bereich Baugewerbe 
EVAS: 44241 
Berichtsjahr: ab 2019 
 
Erschienen im Januar 2020 
 
Herausgeber 
Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 
Steinstraße 104 - 106 
14480 Potsdam 
info@statistik-bbb.de 
www.statistik-berlin-brandenburg.de 
 
Tel. 0331 8173  - 1777 
Fax 030 9028  -  4091 
 
 
Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, 
Potsdam, 2020 

 
Dieses Werk ist unter einer  
Creative Commons Lizenz vom Typ  
Namensnennung 3.0 Deutschland zugänglich.  
Um eine Kopie dieser Lizenz einzusehen,  
konsultieren Sie 
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/ 

Inhaltsverzeichnis 

A Erläuterungen 

B Qualitätsbericht 

C Erhebungsbogen 

D Datensatzbeschreibung 

 

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/


 

 Amt für Statistik Berlin Brandenburg 3 

Jährliche Erhebung im Ausbaugewerbe / 
bei Bauträgern 

A Erläuterungen 

Allgemeine Angaben 

Im System der Statistiken zur Beobachtung der Bautä-
tigkeit zählt die jährliche Erhebung im Ausbaugewerbe 
und bei Bauträgern zu den Strukturerhebungen bei der 
bauausführenden Wirtschaft. 

Zweck und Ziele der Statistik 

Die jährliche Erhebung wird einmal im Jahr durchgeführt. 
Sie dient der Beurteilung der Struktur des Baugewerbes 
und liefert Unterlagen für die Arbeit u.a. der gesetzge-
benden Körperschaften, der Bundes- und Landesregie-
rung, der Bau- und Handwerksverbände, der Kammern 
und des Statistischen Amtes der Europäischen Union 
(Eurostat). Sie ist somit eine unentbehrliche Grundlage 
für zahlreiche Entscheidungen auf dem Gebiet der ge-
samten Wirtschaftspolitik, insbesondere im Bereich der 
Bauwirtschaft.  

Die Rechtsgrundlagen hierfür sind in der jeweils gel-
tenden Fassung das Gesetz über die Statistik im Produ-
zierenden Gewerbe (ProdGewStatG) in Verbindung mit 
dem Bundesstatistikgesetz (BStatG). 

Periodizität 

Die jährliche Erhebung im Bereich Ausbaugewerbe und 
bei Bauträgern erfolgt für das 2. Vierteljahr. 
 

Erhebungsmethodik 

Die jährliche Erhebung im Ausbaugewerbe wird bei 
höchstens 9 000 ausbaugewerblichen Betrieben, die 
zum vierteljährlichen Bericht im Ausbaugewerbe und bei 
Bauträgern melden, und bei höchstens 18 000 ausbau-
gewerblichen Betrieben, die nicht zum vierteljährlichen 
Bericht im Ausbaugewerbe und bei Bauträgern melden, 
durchgeführt.  

Nach § 11a Absatz 2 BStatG sind alle Unternehmen 
und Betriebe verpflichtet, ihre Meldungen auf elektroni-
schem Weg an die statistischen Ämter zu übermitteln. 
Hierzu sind die von den statistischen Ämtern zur Verfü-
gung gestellten Online-Verfahren zu nutzen. 

Klassifikationen und Merkmale 

Systematiken 
Statistisches Bundesamt: 
Klassifikation der Wirtschaftszweige mit Erläuterungen, 
Ausgabe  2008 (WZ 2008); Wiesbaden 2008. 

Die WZ 2008 wurde ab Berichtsjahr 2009 eingeführt. 
In der NACE Rev. 2/WZ 2008 hat sich die Gliederung 
des Baugewerbes geändert; die Bauträger sind neu hin-
zugekommen. 

Das Ausbaugewerbe umfasst die Gruppen 43.2 „Bau-
installation“ und 43.3 „Sonstiger Ausbau“, die Bauträger 
die Gruppe 41.1 „Erschließung von Grundstücken, Bau-
träger“. 

Bei den Bauträgern erfolgt ein verkürztes Erhebungs-
programm. 

Erhebungsmerkmale 

Ausbaugewerbe 
– Tätige Personen im Ausbaugewerbe  

nach der Stellung im Betrieb 
– Entgelte 
– Geleistete Arbeitsstunden 
– Inlandsumsatz 
– Ausbaugewerblicher Umsatz 
– sonstiger Umsatz 
– Gesamtumsatz 

Bauträger 
– Tätige Personen insgesamt 
– Entgelte 
– Gesamtumsatz 
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 Kurzfassung 
 

1 Allgemeine Angaben zur Statistik Seite 4 
• Bezeichnungder Statistik: Jährliche Erhebung im Ausbaugewerbe und bei Bauträgern. 
• Berichtszeitraum: 2. Quartal. 
• Periodizität: jährlich. 
• Erhebungsgegenstand: Betriebe von Unternehmen mit 10 und mehr tätigen Personen. 
• Grundgesamtheit: Die jährliche Erhebung im Ausbaugewerbe und bei Bauträgern ist eine 
Totalerhebung mit Abschneidegrenze. Die Erhebung umfasst die Gruppen 41.1, 43.2, 43.3 der NACE 
Rev. 2 bzw. WZ 2008. 
Rechtsgrundlage : 
- EU-Recht: Verordnung (EG) Nr. 295/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
strukturelle Unternehmensstatistik, in der jeweils geltenden Fassung. 
- Bundesrecht: Gesetz über die Statistik im Produzierenden Gewerbe (ProdGewStatG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 21. März 2002 (BGBl. I S. 1181), in Verbindung mit dem 
Bundesstatistikgesetz (BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), in der jeweils geltenden 
Fassung. 
• Geheimhaltung: Die erhobenen Einzelangaben werden nach §16 Bundesstatistikgesetz (BStatG) 
geheim gehalten. 

2 Inhalte und Nutzerbedarf Seite 5 
• Erhebungsinhalte: Tätige Personen, Entgelte, geleistete Arbeitsstunden und Umsatz für das 2. 
Quartal des laufenden Jahres sowie der Umsatz des Vorjahres. 
• Zweck der Statistik: Die Jährliche Erhebung im Ausbaugewerbe und bei Bauträgern liefert wichtige 
Daten zur Struktur dieses Wirtschaftsbereichs. 

3 Methodik Seite 6 
• Art der Datengewinnung : Die Jährliche Erhebung im Ausbaugewerbe und bei Bauträgern ist eine 
Primärerhebung der Betriebe von Unternehmen des Ausbaugewerbes und von Unternehmen anderer 
Wirschaftsbereiche mit 10 und mehr tätigen Personen. 
• Erhebungsinstrumente und Berichtsweg: Die Auskunftserteilung erfolgt online nach § 11a BStatG 
mittels standardisierten Erhebungsmedien (IDEV - Interne Datenerhebung im Statistischen Verbund). 
In begründeten Ausnahmefällen kann die Auskunft auch auf Papier erfolgen. Die Erhebung erfolgt 
dezentral über die Statistischen Landesämter. 

4 Genauigkeit und Zuverlässigkeit Seite 7 
• Genauigkeit: Die Genauigkeit der Ergebnisse kann als hoch eingestuft werden, da die 
Antwortausfälle (im Bundesdurchschnitt ca. 3-5%) nach einem bewährten Schätzprogramm von den 
Statistischen Landesämtern eingeschätzt werden. 

5 Aktualität und Pünktlichkeit Seite 7 
• Aktualität und Pünktlichkeit: Die Bundesergebnisse liegen etwa 5,5 Monate nach Ende des 
Berichtszeitraums in Form "Eckzahlen" vor. 

6 Vergleichbarkeit Seite 7 
• Räumliche und zeitlicheVergleichbarkeit: Seit 1991 ist die räumliche Vergleichbarkeit der Daten für 
Deutschland, das frühere Bundesgebiet sowie die neuen Länder einschließlich Berlin gegeben. 
Die Ergebnisse wurden nach Gebietsstand nach früherem Bundesgebiet und neuen Ländern 
gegliedert. Das Land Berlin war dabei Teil des Gebietsstands früheres Bundesgebiet. In 
Veröffentlichungen bis einschließlich Berichtszeitraum 2004 wurde das Land Berlin in Berlin-West 
und Berlin-Ost getrennt. Berlin-West wurde dem früheren Bundesgebiet und Berlin-Ost dem 
Gebietsstand neue Länder zugeordnet. 
Ab 2005 wurde Berlin dem Gebietsstand neue Länder zugeordnet. 
Ab Berichtsjahr 2009 werden die Ergebnisse für Deutschland und für Bundesländer dargestellt. 

7 Kohärenz Seite 8 
• Statistikübergreifende Kohärenz: Die Statistiken im Bereich Ausbaugewerbe sind in das 
Gesamtsystem der Statistiken des Produzierenden Gewerbes eingebettet und innerhalb dieses 
Bereiches grundsätzlich kohärent. Abweichungen zu den Ergebnissen anderer amtlicher Statistiken 
sind z. B. durch unterschiedliche Erhebungszwecke und unterschiedliche Definitionen bei den 
Merkmalen und / oder statistischen Einheiten begründet, wodurch ein Vergleich der Ergebnisse und 
ihrer Qualität zwischen diesen Statistiken eingeschränkt ist. 
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• Statistikinterne Kohärenz: Die Ergebnisse dieser Erhebung sind statistikintern kohärent. 
• Input für andere Statistiken: Die Statistiken im Bereich Baugewerbe sind in das Gesamtsystem der 
Statistiken des Produzierenden Gewerbes eingebettet. Zusätzlich fließen die Ergebnisse in die 
Lieferung von Resultaten für das Baugewerbe des Statistischen Bundesamtes an Eurostat gemäß EU-
Strukturstatistikverordnung ein. 

8 Verbreitung und Kommunikation Seite 8 
• Publikation: 
Fachserie 4 Reihe 5.1 sowie die Internetseiten von www.destatis.de und seinem Statistik-Portal sowie 
in der 
GENESIS-Online Datenbank ; baubericht@destatis.de. 

9 Sonstige fachstatistische Hinweise Seite 9 
Entfällt. 

http://www.destatis.de/
https://www-genesis.destatis.de/genesis/online/link/tabellen/44241*
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1 Allgemeine Angaben zur Statistik 
1.1 Grundgesamtheit 
Die jährliche Erhebung im Bereich des Ausbaugewerbes ist durch das ProdGewStatG auf 27000 Betriebe begrenzt (§ 4 
Buchstabe C Ziffer I und Ziffer II). Sie umfasst die ausbaugewerblichen Betriebe von Unternehmen des Ausbaugewerbes 
und von Unternehmen anderer Wirtschaftszweige mit 10 und mehr tätigen Personen. 

Das Ausbaugewerbe umfasst die Gruppen 43.2 "Bauinstallation", 43.3 "Sonstiger Ausbau" und 41.1 "Erschließung von 
Grundstücken, Bauträger" der Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008). 

1.2 Statistische Einheiten (Darstellungs- und Erhebungseinheiten) 
Erhebungseinheiten und Darstellungseinheiten sind die Betriebe des Ausbaugewerbes sowie Bauträger. 

Erfasst werden im Inland gelegene Betriebe des Ausbaugewerbes von Unternehmen mit 10 und mehr tätigen Personen. 
Die Einheiten werden den Wirtschaftszweigen nach dem wirtschaftlichen Schwerpunkt ihrer Tätigkeit zugeordnet. Nicht 
einbezogen werden im Ausland gelegene Unternehmensteile. 

1.3 Räumliche Abdeckung 
Deutschland, früheres Bundesgebiet, neue Länder, Bundesländer. Das Land Berlin war dabei Teil des Gebietsstands 
früheres Bundesgebiet. In Veröffentlichungen bis einschließlich Berichtszeitraum 2004 wurde das Land Berlin in Berlin-
West und Berlin-Ost getrennt. Berlin-West wurde dem früheren Bundesgebiet und Berlin-Ost dem Gebietsstand neue 
Länder zugeordnet. 

Ab 2005 wurde Berlin dem Gebietsstand neue Länder zugeordnet. 

Ab Berichtsjahr 2009 werden die Ergebnisse für Deutschland und Bundesländer dargestellt. 

1.4 Berichtszeitraum/-zeitpunkt 
Die Zusatzerhebung im Ausbaugewerbe wird im 2. Quartal erhoben. 

Der Meldetermin liegt bis Mitte Juli. 

1.5 Periodizität 
Die Zusatzerhebung im Ausbaugewerbe wird jedes Jahr erhoben; eine Zeitreihe ohne Bruch liegt seit 1991 vor. 

1.6 Rechtsgrundlagen und andere Vereinbarungen 
• EU-Recht: Verordnung (EG) Nr. 295/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates über die strukturelle 
Unternehmensstatistik, in der jeweils geltenden Fassung. 

• Bundesrecht: Gesetz über die Statistik im Produzierenden Gewerbe (ProdGewStatG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 21. März 2002 (BGBl. I S. 1181), in Verbindung mit dem Bundesstatistikgesetz (BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl. I 
S. 462, 565), in der jeweils geltenden Fassung. 

1.7 Geheimhaltung 
1.7.1 Geheimhaltungsvorschriften 
Die erhobenen Einzelangaben werden nach § 16 BStatG grundsätzlich geheim gehalten, insbesondere werden sie nicht 
den Finanzämtern zugänglich gemacht. Nur in gesetzlich ausdrücklich geregelten Ausnahmefällen dürfen Einzelangaben 
übermittelt werden. Eine Übermittlung ist nach § 10 ProdGewStatG an oberste Bundes- oder Landesbehörden in Form von 
Tabellen mit statistischen Ergebnissen zulässig, auch soweit Tabellenfelder nur einen einzigen Fall ausweisen. Eine 
Übermittlung von Einzelangaben mit Name und Anschrift ist ausgeschlossen. Nach § 16 Abs. 6 BStatG ist es zulässig, den 
Hochschulen und sonstigen Einrichtungen mit der Aufgabe unabhängiger wissenschaftlicher Forschung für die 
Durchführung wissenschaftlicher Vorhaben Einzelangaben dann zur Verfügung zu stellen, wenn diese so anonymisiert 
sind, dass sie nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft dem Befragten oder 
Betroffenen zugeordnet werden können. Nach § 47 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 26. Juni 2013 (BGBl. I S. 1750, 3245) dürfen der Monopolkommission zusammengefasste Angaben 
über die vom Hundertanteile der größten Unternehmen, Betriebe oder fachlichen Teile von Unternehmen des jeweiligen 
Wirtschaftsbereichs übermittelt werden. Die Pflicht der Geheimhaltung besteht auch für Personen, die Empfänger von 
Einzelangaben sind. 

1.7.2 Geheimhaltungsverfahren 
Bei der Erstellung der Veröffentlichungstabellen wird eine maschinelle primäre Geheimhaltung auf Basis der p-Prozent-
Regel durchgeführt. Die p-Prozent-Regel besagt, dass Angaben gesperrt werden, bei denen die Differenz zwischen dem 
Tabellenwert und den zwei größten Einzelwerten den größten Einzelwert um weniger als p-Prozent übersteigt. Die 
Ergebnisse der geheim gehaltenen Felder sind in den Gesamtsummen enthalten. Um eine rechnerische Ermittlung dieser 
Angaben zu verhindern, werden weitere Zellen in den Tabellen manuell geheim gehalten (sekundäre Geheimhaltung). 
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1.8 Qualitätsmanagement 
1.8.1 Qualitätssicherung 
Zur Sicherung der Qualität sowie zur Qualitätsverbesserung werden in den regelmäßig stattfindenden 
Referentenbesprechungen sowie in den Besprechungen der Arbeitsgruppe Bau immer wieder verschiedene Aspekte der 
Datenaufbereitung, von der Datengewinnung bis hin zur Datenveröffentlichung, betrachtet. 

Im Prozess der Statistikerstellung werden vielfältige Maßnahmen durchgeführt, die zur Sicherung der Datenqualität 
beitragen. Die Maßnahmen zur Qualitätssicherung der Jahreserhebung im Ausbaugewerbe und bei Bauträgern werden von 
einer Arbeitsgruppe bestehend aus den Statistischen Ämtern des Bundes und der Länder vorbereitet, zwischen den 
Statistischen Landesämtern auf regelmäßigen Referentenbesprechungen abgestimmt und durch den Einsatz gemeinsamer 
Aufbereitungsprogramme unterstützt. Die Jahreserhebung im Ausbaugewerbe und bei Bauträgern ist in ein System von 
Statistiken im Bereich Bauen integriert, für das einheitliche Qualitätsstandards gelten. 

Die Maßnahmen zur Qualitätssicherung, die an einzelnen Punkten der Statistikerstellung ansetzen, werden bei Bedarf 
angepasst und um standardisierte Methoden der Qualitätsbewertung und -sicherung ergänzt. Zu diesen standardisierten 
Methoden zählt auch dieser Qualitätsbericht, in dem alle wichtigen Informationen zur Datenqualität zusammengetragen 
sind. 

1.8.2 Qualitätsbewertung 
Qualitativ gesehen ist die jährlich Erhebung im Ausbaugewerbe und bei Bauträgern hoch zu bewerten. Neben den 
durchgeführten Maßnahmen zur Qualitätssicherung und -verbesserung werden die Angaben in den Statistischen 
Landesämtern zu Summensätzen aggregiert, dann an das Statistische Bundesamt übermittelt und dort erneut geprüft. 

2 Inhalte und Nutzerbedarf 
2.1 Inhalte der Statistik 
2.1.1 Inhaltliche Schwerpunkte der Statistik 
Zum Erhebungsprogramm der Jahreserhebung im Ausbaugewerbe gehören die Merkmale tätige Personen, Entgelte, 
geleistete Arbeitsstunden und Umsatz für das 2. Quartal des laufenden Jahres und des Umsatz des Vorjahres sowie die 
Zuordnung der hauptsächlich ausgeübten wirtschaftlichen Tätigkeit (entsprechend der WZ 2008). 

2.1.2 Klassifikationssysteme 
Die Ergebnisse der Jahreserhebung im Ausbaugewerbe werden nach der Wirtschaftszweigklassifikation WZ 2008 auf der 
Fünfstellerebene (Unterklasse) erhoben und aufbereitet. Mit der Einführung der WZ 2008 wird die Verordnung (EG) Nr. 
1893/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 2006 (ABl. EG Nr. L 393, S. 1) zur Einführung 
der Statistischen Systematik der Wirtschaftszweige in der Europäischen Gemeinschaft (NACE Rev.2) umgesetzt. 

Das Kodierungssystem der WZ 2008 unterscheidet zwischen Abschnitten (Buchstaben A-U), Abteilungen (Zweisteller), 
Gruppen (Dreisteller), Klassen (Viersteller) und Unterklassen (Fünfsteller). Der Wirtschaftsbereich "Ausbaugewerbe" 
erstreckt sich über den Abschnitt F bzw. über die Abteilungen 41 bis 43 der WZ 2008. Das Ausbaugewerbe umfasst die 
Gruppen 41.1 "Erschließung von Grundstücken; Bauträger", 43.2 "Bauinstallation", 43.3 "Sonstiger Ausbau". 

Weitere Hinweise dazu: Klassifikationen im Destatis-Internetangebot 

2.1.3 Statistische Konzepte und Definitionen 
Die Ergebnisse dieser Erhebung dienen der Beurteilung der Struktur des Ausbaugewerbes sowie der regionalen und 
sektoralen Strukturpolitik. Sie stellen eine unentbehrliche Grundlage für zahlreiche Entscheidungen der gesetzgebenden 
Körperschaften, der Bundes- und Landesregierung, der Bau- und Handwerksverbände, Kammern und anderer Institutionen 
auf dem Gebiet der gesamten Wirtschaftspolitik, insbesondere im Bereich der Bauwirtschaft dar. 

Grundsätzlich werden Betriebe des Ausbaugewerbes von Unternehmen mit 10 und mehr tätigen Personen erfasst. 

• Betrieb: Erfasst werden: 

– Einbetriebsunternehmen (Unternehmen, die nur aus einer örtlichen Einheit bestehen) 

– Haupt- und Zweigniederlassungen von Mehrbetriebsunternehmen 

– örtlich getrennte Hauptverwaltungen von Unternehmen des Ausbaugewerbes bzw. von Bauträgern. 

• Tätige Personen: Alle am Quartalsende im Betrieb tätigen Personen einschl. der tätigen Inhaber, mithelfenden 
Familienangehörigen (mit mindestens 55 Arbeitsstunden im Monat). 

• Geleistete Arbeitsstunden: Von allen Beschäftigten im Betrieb tatsächlich geleisteten (nicht die bezahlten) 
baugewerblichen Stunden, einschließlich Über-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsstunden. 

• Entgelte: Die Entgelte entsprechen den lohnsteuerpflichtigen Bruttobezügen (Bar- und Sachbezüge) von den im 
Ausbaugewerbe tätigen Personen, einschließlich der an andere Unternehmen überlassenen Mitarbeiter, ohne 
Pflichtanteile des Arbeitgebers zur Sozialversicherung. 

https://www.destatis.de/DE/Methoden/Klassifikationen/Klassifikationen.html
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• Umsatz: Der ausbaugewerbliche Umsatz entspricht dem an das Finanzamt für die Umsatzsteuer zu meldende steuerbare 
(steuerpflichtigen und steuerfreien) Betrag für Ausbauleistungen (einschließlich Umsätzen aus Reparaturen, Installation 
und Montage). 

2.2 Nutzerbedarf 
Die Zusatzerhebung im Ausbaugewerbe liefert wichtige Daten zur Struktur dieses Wirtschaftszweiges. Die Erhebung stellt 
damit unverzichtbare Unterlagen für die Arbeit der gesetzgebenden Körperschaften, der Bundes- und Landesregierung, der 
Bau- und Handwerksverbände sowie der Kammern zur Verfügung und ist somit eine unentbehrliche Grundlage für 
zahlreiche Entscheidungen auf dem Gebiet der gesamten Wirtschaftspolitik, insbesondere der Baupolitik. 

Hauptnutzer der Zusatzerhebung im Ausbaugewerbe sind Ministerien, Wirtschaftsverbände, Bundesbank, OECD, 
EUROSTAT, UN, Unternehmen, Forschungsinstitute, Handelskammern sowie Universitäten / Studenten. 

2.3 Nutzerkonsultation 
Die Interessen der Hauptnutzer werden im Statistischen Beirat, der nach § 4 des Bundesstatistikgesetzes das Statistische 
Bundesamt in Grundsatzfragen berät, und den von ihm eingesetzten Gremien, insbesondere im Fachausschuss "Statistik 
im Produzierenden Gewerbe" vertreten. Er setzt sich zusammen aus Vertreterinnen und Vertretern der Bundesministerien, 
des Bundesrechnungshofes, der Deutschen Bundesbank, der kommunalen Spitzenverbände,der gewerblichen Wirtschaft, 
der freien Berufe und der Arbeitgeberverbände, der Gewerkschaften, der Landwirtschaft, der wirtschaftswissenschaftlichen 
Institute und der Hochschulen sowie den Leiterinnen und Leitern der Statistischen Ämter der Länder und dem 
Bundesbeauftragten für den Datenschutz. Darüber hinaus wird ein ständiger direkter Kontakt mit den 
Wirtschaftsverbänden gepflegt. 

Fachspezifische Fragen oder Anregungen werden in den vom Statistischen Beirat eingesetzten Fachausschuss "Statistik im 
Produzierenden Gewerbe" eingebracht. 

3 Methodik 
3.1 Konzept der Datengewinnung 
Die Zusatzerhebung im Ausbaugewerbe ist eine Primärerhebung und wird jährlich im 2. Quartal bei höchstens 27.000 
Betrieben des Ausbaugewerbes von Unternehmen mit 10 und mehr tätigen Personen durchgeführt. 

3.2 Vorbereitung und Durchführung der Datengewinnung 
Die Erhebung erfolgt dezentral über die Statistischen Ämter der Länder. Grundlage für Meldepflicht ist die Zahl der tätigen 
Personen (im allgemeinen 10 und mehr). 

Der Berichtsweg ist: Auskunftspflichtige -> Statistische Ämter der Länder -> Statistisches Bundesamt. 

Die Gestaltung der IDEV-Masken (Online-Meldeverfahren) und des Fragebogens erfolgen nach den Standards für die 
Erstellung von Erhebungsunterlagen der amtlichen Statistik und wird mit der Bund-Länder-Arbeitsgruppe "Design" 
abgestimmt. Die Angaben werden von allen Auskunftspflichtigen im Rahmen eines Online-Meldeverfahrens (IDEV) an die 
Statistischen Ämtern der Länder übermittelt. Von diesen werden die Ergebnisse nach einer Einzelfall-/Plausibilitätsprüfung 
an das Statistische Bundesamt weiter geleitet. Das Statistische Bundesamt erstellt nach Prüfung der Daten das 
Bundesergebnis. 

3.3 Datenaufbereitung (einschl. Hochrechnung) 
Die Auskunftspflichtigen werden von den Statistischen Ämtern der Länder befragt (dezentrale Durchführung der 
Erhebung). Grundsätzlich wird bei fehlenden oder unplausiblen Angaben bei den Auskunftgebenden nachgefragt. 
Angaben, die auf diese Weise nicht ermittelt werden können, werden anhand von Hilfsmerkmalen, Durchschnitts- oder 
Vorperiodenwerten geschätzt. Betriebe, die nicht rechtzeitig melden, werden mit Hilfe einer Antwortausfallschätzung dem 
Gesamtergebnis zugerechnet. Die Statistischen Ämter der Länder übersenden nach der Aufbereitung der Ergebnisse ihre 
Daten an das Statistische Bundesamt. Diese Daten der Erhebung werden nach Prüfung zum Bundesergebnis aggregiert. 

Eine Hochrechnung für alle Betriebe des Ausbaugewerbes wird nicht durchgeführt. 

3.4 Preis- und Saisonbereinigung; andere Analyseverfahren 
Für die erhobenen Merkmale wird keine Saisonbereinigung durchgeführt. 

3.5 Beantwortungsaufwand 
Die Belastung der Unternehmen ist dem Informationsbedarf der Nutzer angemessen; die Beantwortung der Fragen kann 
größtenteils dem Rechnungswesen entnommen werden. Auch die Abschneidegrenze von höchstens 27000 der befragten 
Betriebe von Unternehmen mit 10 und mehr beschäftigten Personen führt zu einer Begrenzung der Zahl der 
Auskunftspflichtigen. Im Rahmen der Messung von Bürokratiekosten in Deutschland wurde ein Wert von jährlich 631 Tsd. 
Euro pro Jahr ermittelt. 
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4 Genauigkeit und Zuverlässigkeit 
4.1 Qualitative Gesamtbewertung der Genauigkeit 
Die Qualität und Genauigkeit der Ergebnisse entsprechen auf Bundesebene vollständig den statistischen Anforderungen. 

Die Qualität der Ergebnisse ist insbesondere aufgrund des Charakters als Totalerhebung mit Abschneidegrenze sowie der 
gesetzlichen Auskunftspflicht als hoch einzustufen. Die Genauigkeit der Ergebnisse kann ebenso als hoch eingestuft 
werden, da über eine Antwortausfallschätzung nach einem bewährten Verfahren nicht oder nicht rechtzeitig eingegangene 
Meldungen der Auskunftspflichtigen von den Statistischen Ämtern der Länder imputiert werden. 

4.2 Stichprobenbedingte Fehler 
Stichprobenbedingte Fehler entfallen, da die Statistik als Totalerhebung mit Abschneidegrenze durchgeführt wird. 

4.3 Nicht-Stichprobenbedingte Fehler 
• Verzerrungen durch Antwortausfälle auf Ebene der Einheiten und Merkmale: Zu den nicht-stichprobenbedingten Fehlern 
gehören auch die so genannten echten Antwortausfälle. Hierzu gehören alle Fälle, in denen Betriebe nicht oder nicht 
rechtzeitig melden, obwohl sie auskunftspflichtig sind. Bei Fehlen einzelner Daten aus der Primärerhebung erfolgt eine 
fachgerechte Schätzung. Die Anzahl der Antwortausfälle auf Ebene der Einheiten ist jedoch gering. 

• Verzerrungen durch Mess- und Aufbereitungsfehler: 

Eine weitere Ergebnisverzerrung kann durch bewusste oder unbewusste Falschangaben verursacht werden. Durch Einsatz 
von einheitlichen Plausibilitätskontrollen, die im Verlauf der Datenaufbereitung die jeweiligen Angaben sowohl mit den 
übrigen Angaben des Betriebes als auch mit den entsprechenden Vorperioden vergleicht, werden unplausible Angaben 
weitgehend erkannt und nach Rückfrage bei der meldenden Einheit korrigiert. 

4.4 Revisionen 
4.4.1 Revisionsgrundsätze 
Für die jährliche Erhebung im Ausbaugewerbe und bei Bauträgern werden ausschließlich endgültige Ergebnisse 
veröffentlicht. 

4.4.2 Revisionsverfahren 
Ein Einsatz von Revisionsverfahren entfällt (s. 4.4.1). 

4.4.3 Revisionsanalysen 
Revisionsanalysen entfallen für diese Erhebung (s.4.4.1). 

5 Aktualität und Pünktlichkeit 
5.1 Aktualität 
Die Bundesergebnisse liegen etwa 5,5 Monate nach Ende des Berichtszeitraums vor. 

Für die Erhebung erfolgt keine Unterscheidung in vorläufige und endgültige Ergebnisse. 

5.2 Pünktlichkeit 
Die Ergebnisse werden spätestens 7 Monate nach Ende des Berichtsquartals in der Fachserie 4 Reihe 5.1 veröffentlicht. 

6 Vergleichbarkeit 
6.1 Räumliche Vergleichbarkeit 
Seit 1991 ist die räumliche Vergleichbarkeit der Daten für Deutschland, das frühere Bundesgebiet sowie die neuen Länder 
einschl. Berlin gegeben. 

Die Ergebnisse wurden nach Gebietsstand nach früherem Bundesgebiet und neuen Ländern gegliedert. Das Land Berlin 
war dabei Teil des Gebietsstands früheres Bundesgebiet. In Veröffentlichungen bis einschließlich Berichtszeitraum 2004 
wurde das Land Berlin in Berlin-West und Berlin-Ost getrennt. Berlin-West wurde dem früheren Bundesgebiet und Berlin-
Ost dem Gebietsstand neue Länder zugeordnet. 

Ab 2005 wurde Berlin dem Gebietsstand neue Länder zugeordnet. 

Ab Berichtsjahr 2009 werden die Ergebnisse für Deutschland und für Bundesländer dargestellt. 

6.2 Zeitliche Vergleichbarkeit 
Wegen der Einführung der WZ 93 im Jahr 1995 als Grundlage zur wirtschaftlichen Zuordnung der Betriebe zum 
Ausbaugewerbe, sind die Ergebnisse vor 1995 mit denen danach nur eingeschränkt vergleichbar. 

Der Wechsel von der Klassifikation der Wirtschaftszweige von 1993 (WZ 1993) zur Wirtschaftszweigsystematik 2003 (WZ 
2003) führt zu keinen Beeinträchtigungen. 
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Aufgrund von Änderungen der Wirtschaftszweigsystematik (WZ2008) eingeschränkte Vergleichbarkeit ab 2009 gegenüber 
den Vorjahren (WZ2003). 

7 Kohärenz 
7.1 Statistikübergreifende Kohärenz 
Die Statistiken im Bereich Baugewerbe sind in das Gesamtsystem der Statistiken des Produzierenden Gewerbes 
eingebettet und innerhalb dieses Bereiches grundsätzlich kohärent. Die Merkmale der Jahreserhebung im Ausbaugewerbe 
und bei Bauträgern überschneiden sich teilweise mit Merkmalen anderer Statistiken. Insbesondere ergeben sich 
Unterschiede bezogen auf den Berichtszeitraum, die Methodik (z.B. Betriebe <-> Unternehmen), die Merkmale und die 
Zielsetzung der Erhebungen. Davon betroffen sind sowohl die Konjunkturerhebungen im Ausbaugewerbe 
(Vierteljahreserhebung im Ausbaugewerbe und bei Bauträgern, Konjunkturstatistik/Mixmodell im Ausbaugewerbe), als 
auch die Strukturerhebungen im Ausbaugewerbe (Jahreserhebung einschließlich Investitionserhebung bei Unternehmen 
des Ausbaugewerbes, Kostenstrukturerhebung im Ausbaugewerbe und Strukturerhebung für kleine Unternehmen im 
Ausbaugewerbe). 

Strukturerhebungen dienen der Beurteilung der Organisation des Wirtschaftsbereichs sowie der regionalen und sektoralen 
Abbildung der strukturellen Veränderungen, während die unterjährigen Konjunkturerhebungen auf die Beobachtung der 
kurzfristigen Entwicklung der Bauwirtschaft abzielt. 

7.2 Statistikinterne Kohärenz 
Die Jahreserhebung im Ausbaugewerbe und bei Bauträgern ist intern kohärent. 

7.3 Input für andere Statistiken 
Daten der jährlichen Zusatzerhebung im Ausbaugewerbe werden bei der Berechnung der Ergebnisse der 
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen (VGR) des Bundes und der Länder mit einbezogen. Zusätzlich fließen die 
Ergebnisse ein in die Lieferung von Resultaten für das Baugewerbe des Statistischen Bundesamtes an das Statistische 
Amt der Europäischen Union (Eurostat) gemäß EU-Strukturstatistikverordnung. 

8 Verbreitung und Kommunikation 
8.1 Verbreitungswege 
Pressemitteilungen 

Für diese Erhebung wird keine Pressemitteilung veröffentlicht. 

Veröffentlichungen 

• Publikation: Fachserie 4, Reihe 5.1; GENESIS-Online Datenbank ; auf der Internetseite von www.destatis.de. 

Online-Datenbank 

Die Ergebnisse stehen allen Nutzern in der GENESIS-Online Datenbank ( EVAS-Nr. 44241) des Statistischen Bundesamtes 
kostenlos zur Verfügung. 

Zugang zu Mikrodaten 

Es werden keine Mikrodaten (Einzeldatensätze) zur Verfügung gestellt. 

Sonstige Verbreitungswege 

Statistisches Bundesamt 

Referat E206, Baugewerbestatistik 

65180 Wiesbaden 

Tel: 0611/75-2967 

Fax:03018 10644 4707 

E-Mail: baubericht@destatis.de 

8.2 Methodenpapiere/Dokumentation der Methodik 
Einen Überblick über die Methoden und Dokumentation der Baugewerbestatistiken geben die "Informationen zum 
Baugewerbe", die im Statistischen Bundesamt angefordert werden können. 

8.3 Richtlinien der Verbreitung 
Veröffentlichungskalender 

Entfällt. 

https://www-genesis.destatis.de/genesis/online/link/tabellen/44241*
https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Bauen/_inhalt.html
https://www-genesis.destatis.de/genesis/online/link/tabellen/44241*
https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Bauen/Methoden/_inhalt.html
https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Bauen/Methoden/_inhalt.html
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Zugriff auf den Veröffentlichungskalender 

Entfällt. 

Zugangsmöglichkeiten der Nutzer/-innen 

Die Daten der Jahreserhebung werden im Internet unter www.destatis.de veröffentlicht und sind frei zugänglich. 

9 Sonstige fachstatistische Hinweise 
Entfällt. 

https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Bauen/_inhalt.html
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